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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die Berner Nationalrätin Kiener Nellen (sp) forderte mit einer vom Parlament noch nicht
behandelten Motion die Ersetzung des aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden
Textes der Landeshymne durch eine der heutigen Zeit entsprechende Version.
Insbesondere solle darin den in der neuen Verfassung deklarierten politischen Zielen
(z.B. Gleichberechtigung der Geschlechter) Rechnung getragen werden. Der Bundesrat
sprach sich gegen diesen Vorstoss aus, da „der momentan geltende Schweizerpsalm
trotz gewisser Mängel dank seiner Bekanntheit eine würdige Landeshymne für die
Schweiz“ sei, und es wohl unmöglich wäre, sich auf einen neuen Text zu einigen. 1

MOTION
DATUM: 08.03.2004
HANS HIRTER

Nationalrätin Kiener (sp, BE) zog ihre 2004 eingereichte Motion für eine neue
Nationalhymne mit einem leichter singbaren, weniger schwülstigen und inhaltlich an
die heutigen Lebensumstände angepassten Text zurück. Der Bundesrat hatte zwar die
Kritik an der gültigen Landeshymne (ein Kirchenlied aus dem Jahr 1841) weitgehend
geteilt. Da er es aber als hoffnungslos erachtete, Einigkeit in Bezug auf ein neues Lied
zu erzielen, hatte er Ablehnung der Motion beantragt. Die Öffentlichkeit interessierte
sich kaum für diese Debatte; obwohl in der Bevölkerung der Text der aktuellen Hymne
wenn überhaupt, so nur höchst unvollständig bekannt ist, scheint kein Bedürfnis für
eine Änderung vorhanden zu sein. 2

MOTION
DATUM: 22.03.2006
HANS HIRTER

Im März 2008 hatte Margret Kiener Nellen (sp, BE) einen erneuten Versuch gestartet,
die Landeshymne zu erneuern. Im Gegensatz zu ihrer ersten Motion, die sie im Jahr
2006 nach ablehnender Haltung des Bundesrates zurückgezogen hatte (Mo. 04.3046),
enthielt die aktuelle Forderung keine inhaltlichen Vorgaben an die neue Landeshymne
mehr; das neue Anliegen hätte den Bundesrat lediglich dazu aufgefordert, das BAK mit
der Organisation eines geeigneten Wettbewerbsverfahrens für eine neue Landeshymne
zu beauftragen. 
In seiner ablehnenden Antwort hatte der Bundesrat seine Bedenken dazu geäussert,
der Nationalhymne neuen Schwung zu verleihen. Erstens erachtete er es als schwierig,
die Melodie beizubehalten und lediglich den Text zu verändern, zweitens hätten die
Gesangskultur und der Chorgesang an Bedeutung verloren, weswegen oftmals nur noch
die Melodie der Landeshymne abgespielt werde. Drittens habe auch die Bedeutung der
identitätsstiftenden Symbole etwas abgenommen. Alles in allem war der Bundesrat zum
Schluss gekommen, dass es keinen Grund gäbe, die aktuelle Nationalhymne zu
verändern und dass diese nach wie vor die vielfältigen Erwartungen erfülle. 
In der Frühjahrssession 2010 wurde das Geschäft abgeschrieben, da es nicht innert
vorgesehener Frist abschliessend vom Parlament behandelt wurde. 3

MOTION
DATUM: 19.03.2010
MARLÈNE GERBER

Mit dem Postulat «Der 12. September, ein Feiertag der modernen Schweiz!» forderte
Heinz Siegenthaler (bdp, BE) im Sommer 2018 vom Bundesrat, zu prüfen, ob der 12.
September als Feiertag auf eidgenössischer Ebene eingeführt werden könne.
Am 12. September, so Siegenthaler, solle jeweils die Inkraftsetzung der ersten
Bundesverfassung von 1848 gefeiert werden. Von nationaler Bedeutung sei dies, da an
diesem Tag in der Schweiz «hochgeschätzte Güter wie direkte Demokratie, Rechtsstaat,
Gewaltenteilung oder der Föderalismus» geboren worden seien. Damit würde man der
modernen Schweiz Rechnung tragen.
Der Bundesrat anerkannte in seiner Antwort die historische Bedeutung des Datums für
die Schweiz zwar, empfahl aber die Ablehnung des Postulats, da der 12. September
nicht das einzig relevante Datum für die moderne Eidgenossenschaft sei. Auch sei der
Erste August bestens in der Bevölkerung akzeptiert und verankert. Der Bundesrat
verwies auch auf die Argumentation, mit welcher er bereits 2009 eine ähnliche Anfrage
von Margret Kiener Nellen (sp, BE) beantwortet hatte.
Letztlich schien das Postulat zu wenig Priorität zu geniessen: Am 19. Juni 2020 wurde es
nach zwei Jahren wegen Nichtbehandlung abgeschrieben. 4

POSTULAT
DATUM: 19.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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Staatsjubiläen

On a pu voir, en ce 12 septembre 2016, un peu partout en Suisse, diverses associations
fêter l'adoption de la Constitution de 1848. Cette date célèbre, selon eux, l'acte
fondateur de la Suisse moderne. En effet, il y a de cela 168 ans, les débats furent vifs
après la guerre du Sonderbund. Il s'agissait de réussir à réunifier le pays avec une
nouvelle constitution. Rappelons que quatre ans auparavant, en prémices à la guerre
mentionnée, plus de 100 morts ainsi que près de 200 blessés furent à comptabiliser
après des affrontements entre corps francs protestants et catholiques lucernois, ces
premiers n'acceptant pas que l'éducation lucernoise soit remise aux mains des jésuites,
assurant ainsi les traditions catholiques.
Ces événements marqueront profondément la construction de cette Suisse moderne.
Des groupements politiques tels que la Jeunesse Socialiste Suisse ou Operation Libero
se rapportent donc à cette date comme référence pour "leur" Suisse, dans une volonté
de rompre avec la création du mythe Suisse basé sur le 1er août 1291.
Déjà en 2009, la conseillère nationale socialiste bernoise Margret Kiener Nellen (sp, BE)
posait la question au Conseil Fédéral de savoir quelle date représentait au mieux l'acte
fondateur de la Suisse moderne. Celui-ci lui répondit que "le 12 septembre 1848 n'est
certainement pas la seule date à retenir, mais elle est peut-être la date la plus
importante tant il est vrai que ce jour-là les constitutions cantonales ont perdu leur
rang intouchable de charte suprême, sans que les cantons du Sonderbund ne s'y
opposent par ailleurs." Le Conseil fédéral précise toutefois que sur ces questions la
liberté d'opinion prévaut et qu'il n'est pas de leur ressort de fixer une date précise, la
confédération ne s'étant, à l'instar de Rome, pas construite en un jour, pour reprendre
les propos des sept sages. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.09.2016
KAREL ZIEHLI

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Nachdem der Ständerat als Erstrat im Sommer 2015 über das neue Strafregistergesetz
beraten hatte, war im Frühling 2016 der Nationalrat als Zweitrat an der Reihe. In der RK-
NR gaben vor allem die Komplexität des Gesetzes, der Datenschutz, die Verwendung der
AHV-Nummer zur Identifizierung der Personen, das Unternehmensstrafregister und die
Anpassung des DNA-Profil-Gesetzes Anlass zu Diskussionen. Von der Zweckmässigkeit
der Vorlage dennoch überzeugt, beantragte die Kommissionsmehrheit ihrem Rat
Eintreten. Ein Nichteintretens- und ein Rückweisungsantrag – beide mit der
Begründung, das Gesetz sei zu komplex – fanden jeweils nur in der SVP-Fraktion
Unterstützung und scheiterten klar. Gleich zu Beginn der Detailberatung widmete sich
der Nationalrat dem inhaltlich bedeutsamsten Punkt der Vorlage, dem Strafregister für
Unternehmen. Da sich die kleine Kammer im Vorjahr gegen die Einführung eines
solchen Registers ausgesprochen hatte, forderte eine Minderheit um Margret Kiener
Nellen (sp, BE), diese Bestimmungen wie vom Bundesrat ursprünglich vorgesehen
wieder ins Gesetz aufzunehmen. Sie begründete ihren Antrag damit, dass die
Einführung eines Unternehmensstrafregisters als Mittel zur Korruptionsbekämpfung
ausdrücklich von der Greco empfohlen worden sei. Darüber hinaus sei die Idee auch in
der Vernehmlassung überwiegend positiv aufgenommen worden und werde von
juristischer Seite ebenfalls begrüsst. Obwohl sich auch Bundesrätin Sommaruga noch
einmal klar für das Unternehmensstrafregister ausgesprochen hatte, folgte die
bürgerliche Mehrheit im Nationalrat dem Ständerat und erteilte der Einführung eines
solchen Registers mit 127 zu 55 Stimmen eine klare Absage. Die Personenidentifikation
mittels AHV-Nummer war der SVP-Fraktion ein Dorn im Auge; ihr Sprecher Yves
Nidegger (svp, GE) sah dadurch den Datenschutz gefährdet. Ausserhalb der SVP-
Fraktion teilte jedoch niemand diese Ansicht, wodurch der entsprechende Antrag keine
Mehrheit fand. Demgegenüber wurde mit der Gutheissung eines Minderheitsantrages
Nidegger (svp, GE) mit 86 zu 83 Stimmen die Eintragung von Einstellungsverfügungen in
VOSTRA verhindert. Für die äusserst knappe rechtsbürgerliche Mehrheit standen diese
Strafregistereinträge in Konflikt mit der Unschuldsvermutung. Dasselbe Argument
brachte SVP-Fraktionssprecher Nidegger auch gegen die Registrierung von laufenden
Strafverfahren vor, hier jedoch ohne Erfolg. Das Wissen um laufende Strafverfahren sei
für viele Behörden unverzichtbar, so die Meinung der Ratsmehrheit. Eine neue
Differenz zum Ständerat schuf die grosse Kammer bei den Löschfristen für
Strafregistereinträge. Während der Entwurf des Bundesrates vorgesehen hatte, dass
nur Urteile zu lebenslänglichen Haftstrafen lebenslang im Strafregister verbleiben
sollen, definierte der Nationalrat einen Deliktkatalog aus schweren Verbrechen gegen
Leib und Leben, deren Einträge bis zum Tod des Täters nicht gelöscht werden sollen.
Bundesrätin Sommaruga kritisierte den Katalog als "nicht mit rechtsstaatlichen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2016
KARIN FRICK
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Prinzipien vereinbar", was die bürgerliche Mehrheit jedoch nicht umzustimmen
vermochte. Schliesslich entbrannte bei den Änderungen einzelner Normen des DNA-
Profil-Gesetzes eine Debatte um die Löschfristen von DNA-Profilen, ausgelöst durch
einen Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH), demzufolge DNA-Daten in bestimmten Fällen
gar nicht mehr gelöscht werden sollten. Ausserhalb des rechtsbürgerlichen Blocks war
man aber der Ansicht, die Beratung des Strafregistergesetzes sei nicht der richtige Ort,
um so weitreichende Grundrechtseinschränkungen sozusagen nebenbei vorzunehmen.
Überdies hatte der Rat zu diesem Thema schon ein Postulat überwiesen, das den
Bundesrat beauftragt, die Löschfristen der DNA-Profile zu evaluieren. Der Antrag wurde
folglich abgelehnt. Bei den übrigen Bestimmungen folgte die grosse Kammer
diskussionslos ihrer Kommission, welche in Differenz zum Ständerat noch einige
Ergänzungen zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative in die Vorlage eingebracht
hatte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 150 zu 30 Stimmen aus der SVP-
Fraktion bei einer Enthaltung angenommen. 6

Kriminalität

Da das sexuelle Mündigkeitsalter in der Schweiz 16 Jahre beträgt, ist die Prostitution
von mindestens 16jährigen Jugendlichen nicht verboten. Ob das Parlament diesen
Zustand ändern möchte, ist noch unklar. Der Nationalrat lehnte zwar in der
Sommersession eine Motion Barthassat (cvp, GE) (08.3824) für einen neuen
Straftatbestand mit 87 zu 69 Stimmen ab, akzeptierte aber am gleichen Tag mit 96 zu 76
Stimmen eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) für die Strafbarkeit von Freiern, die bei
mindestens 16 Jahre alten Jugendlichen für sexuelle Dienstleistungen bezahlen. 7

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Der Bundesrat hat im Juni beschlossen, die Europaratskonvention zum Schutze von
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch zu unterzeichnen.
Hinsichtlich des Schutzalters geht die Konvention allerdings weiter als das bestehende
Strafrecht in der Schweiz. Neu soll deshalb auch in der Schweiz die Inanspruchnahme
sexueller Dienste von Sechzehn- bis Achtzehnjährigen strafbar sein. Die Motion Kiener
Nellen (sp, BE), die genau dies fordert und vom Nationalrat bereits 2009 gutgeheissen
worden war, wurde deshalb auch im Ständerat angenommen. 8

MOTION
DATUM: 29.11.2010
MARC BÜHLMANN

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Mit 9 Vorstössen pro Kopf hatten sich die Parlamentsmitglieder im Jahr 2017 nach
einer kurzen Baisse im Vorjahr (1'972 Vorstösse; 8 pro Kopf) wieder wesentlich mehr
Arbeit aufgehalst. Dabei kann bei allen Vorstossarten eine Zunahme beobachtet
werden: Es wurden mehr Anfragen (102; 2016: 87), mehr Anliegen für die Fragestunde
(663; 2016: 607), mehr Postulate (204; 2016: 174), mehr Motionen (403, 2016: 342) und
auch mehr parlamentarische Initiativen (129; 2016: 106) eingereicht. Noch nie wurden
zudem so viele Interpellationen eingereicht wie 2017 (718; 2016: 656).
Zwar gingen die 2017 vorgelegten Bundesratsgeschäfte ein wenig zurück (67; 2016: 72)
und das Parlament hatte etwas weniger Wahlgeschäfte (23; 2016: 29) sowie eine
Petition (22; 2016: 23) weniger zu erledigen als im Vorjahr, die Kantone reichten aber
2017 mehr Anliegen in Form von Standesinitiativen (22) ein als noch 2016 (19). 

In den Medien wurde Jean-Luc Addor (svp, VS) als «Vorstosskönig» (St. Galler Tagblatt)
ausgemacht, der seit seiner Wahl 2015 am meisten Vorstösse eingereicht habe. Er sei
sich bewusst, dass seine Vorstösse Kosten verursachten und dies nicht dem Ziel seiner
Partei, einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern zu pflegen, entspreche; er mache
aber einfach die Arbeit, für die er gewählt worden sei. Und auch die SVP sei für ein
aktives Parlament, das eine Gegenmacht zur Exekutive und Verwaltung sein müsse. Am
anderen Ende der Skala fand sich Hermann Hess (fdp, TG), der ebenfalls 2015 in den
Nationalrat gewählt worden war und bisher keinen einzigen Vorstoss eingereicht und
nie das Wort ergriffen hatte. Es gebe im Parlament «viel warme Luft ohne Aussicht auf
Resonanz, die vorab der Pflege der eigenen Bekanntheit zu dienen scheint», gab der
Thurgauer dem St. Galler Tagblatt preis. 
Die Weltwoche rechnete vor, dass die Vorstösse von Claude Béglé (cvp, VD), der
ebenfalls durch grosse Aktivität auffiel, die Steuerzahlenden seit seinem Amtsantritt
2015 CHF 544'680 gekostet habe. Das Wochenblatt berief sich auf den Betrag von CHF
6'120, den ein Vorstoss die Verwaltung im Schnitt koste – eine Zahl, die 2007 von den

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsdiensten als Antwort auf eine Interpellation Spuhler (svp, TG) (Ip. 07.3176) als
Mittel errechnet worden war. Der Bundesrat hatte damals in seiner Antwort
festgehalten, dass es sich aufgrund des wenig aufwendigen Verfahrens und der kleinen
Anzahl untersuchter Vorstösse (7 Motionen, 3 Postulate, 4 Interpellationen) lediglich um
eine Schätzung handle. 

Die Ratsmitglieder hatten 2017 freilich nicht nur Vorstösse eingereicht, sondern auch
erledigt und waren diesbezüglich ebenfalls fleissiger als noch im Vorjahr. Die
Verwaltung und die Exekutive beantworteten im Berichtsjahr 96 Anfragen (2016: 83),
663 Fragen in der Fragestunde (2016: 607) und 628 Interpellationen (2016: 625). Die
Räte erledigten 303 Postulate (2016: 288), 458 Motionen (2016: 458) und 104
parlamentarische Initiativen (2016: 82). Allerdings wurden weniger Bundesratsgeschäfte
(74; 2016: 87), weniger Standesinitiativen (18; 2016: 32) und weniger Petitionen (26;
2016: 39) behandelt als noch 2016. Die Anzahl erledigter Wahlgeschäfte war gleich gross
wie im Vorjahr (26). Damit hatten National- und Ständerat 2017 total 2'396 Geschäfte
erledigt, was eine Arbeitslast bedeutete, die praktisch dem langjährigen Durchschnitt
(2'397 erledigte Geschäfte pro Jahr zwischen 2000 und 2017) entsprach.  

Allerdings waren unter den erledigten Motionen und Postulaten auch ein Grossteil von
gar nicht behandelten Anliegen, weil diese zurückgezogen oder unbehandelt
abgeschrieben worden waren. Dies war bei fast einem Drittel aller 2017 erledigten
Motionen (20.7% der 458 im Jahr 2017 erledigten Motionen wurden zurückgezogen und
10.7% abgeschrieben) und immerhin noch bei jedem fünften Postulat (12.9%
zurückgezogen; 7.3% abgeschrieben) der Fall. Erfolgreich waren 21.8 Prozent aller
Motionen, womit die Erfolgsrate gegenüber 2016 (28.7%) zwar gesunken war, aber leicht
über dem langjährigen Schnitt (zwischen 2000 und 2017: 21.2%) lag. Erfolgreicher waren
2017 die Postulate: 54.1 Prozent dieser Vorstösse waren angenommen worden (2016:
53.5%; Schnitt: 47.6%). Die grössere Erfolgsrate bei den Postulaten dürfte mit der
geringeren Verbindlichkeit zu tun haben, aber auch mit dem Umstand, dass sie nicht
von beiden Räten überwiesen werden müssen. So wurden immerhin 18.3% der 458
erledigten Motionen zwar vom Erstrat angenommen, aber vom Zweitrat abgelehnt.

Die Aargauer Zeitung interessierte sich eingehender für dieses Phänomen und fand
heraus, dass der Ständerat wesentlich häufiger Anliegen aus dem Nationalrat versenke
als umgekehrt. Die Zeitung berief sich auf Zahlen der laufenden Legislatur und rechnete
aus, dass von 106 im Nationalrat angenommenen Motionen deren 60 nachträglich vom
Ständerat abgelehnt worden seien, wohingegen von 26 in der kleinen Kammer
angenommenen Motionen lediglich sechs von der grossen Kammer kassiert worden
seien. Das «Muster des grosszügigen Nationalrats gegen den pedantischen Ständerat»
wurde in der Zeitung von verschiedenen Parlamentsmitgliedern diskutiert. Es zeige,
dass der Ständerat eine abgehobene Kammer sei, «die schlicht am Volk
vorbeipolitisiert», gab Walter Wobmann (svp, SO) der Zeitung zu Protokoll. Und auch
Fabio Regazzi (cvp, TI) machte beim Ständerat oft eine «Ablehnung aus Prinzip» aus.
Gegen diese Behauptung wehrte sich Ständerat Martin Schmid (fdp, GR): Der
Nationalrat nehme häufig ohne Debatten eine Reihe von Motionen einfach an. Zudem
spielten in der Volkskammer parteipolitische Motive eine viel grössere Rolle. Das
verspreche zwar Publizität, sei aber nicht effektiv. Im Ständerat seien die Hemmungen
grösser, überhaupt einen Vorstoss einzureichen, erklärte auch Pirmin Bischof (cvp, SO).

Auch die Sonntagszeitung interessierte sich für das Schicksal von Motionen und
Postulaten, und zwar für die «Vorstossguillotine» der Abschreibung eines Vorstosses,
die fällt, wenn dieser nicht innert zwei Jahren behandelt wird. Die Zeitung rechnete
Quotienten aus der Anzahl eingereichter und abgeschriebener Postulate und Motionen
von der 45. bis zur 49. Legislatur aus und kam zum Schluss, das die Fraktionen der
Polparteien eine grössere Abschreibungsquote hätten als die Mitte-Parteien. 32.7
Prozent der Vorstösse der Grünen wurden nie behandelt, bei der SP betrug dieser
Anteil 27.6 Prozent und bei der SVP 27.1 Prozent. Die CVP (22.6%), die BDP (18.9%), die
GLP (18.4%) und die FDP (17.2%) hatten hingegen weniger Abschreibungen zu
verzeichnen. Die Meinungen zu diesen Zahlen gingen auseinander. Während Jürg Stahl
(svp, ZH), der selber eine hohe individuelle Abschreibungsquote verzeichnete, diese als
«sinnvollen Selbstreinigungsmechanismus des Parlaments» bezeichnete, fand es
Margret Kiener Nellen (sp, BE) «störend, dass Vorstösse der Polparteien häufiger
abgeschrieben werden». Alle Anliegen müssten sachlich und nicht parteipolitisch
geprüft werden. Ob ein Vorstoss traktandiert wird oder nicht, entscheiden die Büros
der beiden Kammern. Zwischen 2003 und 2008 wurde die automatische Abschreibung
nach zwei Jahren ausgesetzt, die Büros mussten jeweils begründen, weshalb ein
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Vorstoss hätte abgeschrieben werden sollen. Allerdings wurde der Automatismus 2008
wieder eingeführt. 9

Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind häufig Bedrohungen, Belästigungen und
Ehrverletzungen ausgesetzt. Medienberichte und eine von der Interparlamentarischen
Union (IPU) realisierte Studie liessen erahnen, dass diese Ereignisse nicht zuletzt auch
aufgrund der sozialen Medien zugenommen hätten, begründete Margret Kiener Nellen
(sp, BE) ihr Postulat, mit dem sie eine Untersuchung zum Umfang sowie der Art der
Drohung, Belästigung oder Ehrverletzung gegen Parlamentsmitglieder forderte. Das mit
der Anfrage adressierte Büro-NR hatte sich mit 18 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung
allerdings gegen das Ansinnen gestellt. Das Phänomen verdiene Anerkennung, sei real
und könne in der Tat eine Einschränkung für die Ausübung des Parlamentsmandats
bedeuten, fasste Edith Graf-Litscher (sp, TG) die Position des Büros zusammen. Ein
Bericht darüber könne aber nicht die Lösung sein. Es sei zweckdienlicher, wenn sich
die betroffenen Ratsmitglieder an die Verwaltungsdelegation und die verschiedenen
Beratungs- und Hilfsangebote wendeten und gegebenenfalls Strafanzeige erstatteten.
Die Jahresentschädigung enthalte zudem CHF 500 für eine private
Rechtsschutzversicherung. Zwar lehnte die Mehrheit des Nationalrats das Postulat ab –
97 Stimmen standen deren 83 entgegen –, der Umstand, dass der Antrag Unterstützung
aus allen Fraktionen genoss, lässt aber erahnen, dass das Problem in der Tat virulent zu
sein scheint. 10

POSTULAT
DATUM: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

Unterstützt von Parlamentarierinnen aller Couleur reichte Nationalrätin Kiener Nellen
(sp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, die eine angemessene Vertretung von
Frauen an den eidgenössischen Gerichten fordert. Ende 2013 betrug die Frauenquote
am Bundesgericht 28.9 Prozent, am Bundesstrafgericht 27.8 Prozent und am
Bundesverwaltungsgericht 32.4 Prozent. Diese Untervertretung soll mit geeigneten
Mitteln behoben werden. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr noch nicht behandelt. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 eingereichte parlamentarische Initiative, die eine angemessene Vertretung
von Frauen an den eidgenössischen Gerichten gefordert hätte, wurde von ihrer
Urheberin, Margret Kiener Nellen (sp, BE), zurückgezogen. Die Sozialdemokratin
anerkannte, dass sich die Gerichtskommission in dieser Sache in letzter Zeit vermehrt
Mühe gegeben habe. Allerdings sei eine repräsentative Vertretung noch nicht erreicht –
an den obersten Schweizer Gerichten arbeiten knapp ein Drittel Richterinnen. Weil sie
aber in der Kommission zu wenig Unterstützung erhalten habe, ziehe sie den Vorstoss
zurück. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2015
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Hohe Wellen warf die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform vom 24.
Februar 2008. Aus Sicht der SP hatten die Abstimmungsunterlagen falsche Angaben zu
den Steuerausfällen enthalten. Kiener Nellen (sp, BE) und Jositsch (sp, ZH), sowie eine
Privatperson reichten deshalb Beschwerde ein. Ende Berichtjahr entschied das
Bundesgericht gegen eine Wiederholung der Abstimmung, rügte aber den Bundesrat für
die fehlerhafte Kommunikation. 13

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 14.05.2011
MARC BÜHLMANN
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Bei den Nationalratswahlen 2015 im Kanton Bern buhlten 567 Kandidierende auf 26
Listen um die 25 Nationalratssitze. Damit hielt der Trend des zunehmenden Interesses
an einem Mandat auch im Kanton Bern an – 2011 waren es 545 Kandidierende, 2007 lag
die Zahl bei 514 und bei den Wahlen von 2003 bei 462. Die Anzahl der Listen war im
Vergleich zu 2011 (28 Listen) allerdings etwas zurückgegangen. Fast zwei Fünftel der
Kandidierenden waren Frauen (37.4%). Das Interesse an einem der Berner Mandate
schien vor allem bei Jungen gross zu sein: Noch nie, seit dieser Wert erhoben wird
(2003), lag der Altersschnitt der Bewerberinnen und Bewerber so tief wie 2015 (39.5
Jahre). Das jugendliche Interesse lässt sich auch daran ermessen, dass nicht weniger als
sieben Listen von Jungparteien stammten: Die SVP, die SP, die FDP, die Grünen, die
GLP und die EVP führten neben der Hauptliste auch eine Jugendliste. Die SP portierte
Kandidierende zudem auf einer Frauen- und einer Männerliste und trat mit einer Liste
mit Frankophonen auf. Auch die Grünliberalen präsentierten mit einer
Unternehmerliste neben der Haupt- und der Jugendliste eine dritte Auswahl. Die CVP,
unter dem Label „Die Mitte”, und die EDU traten ebenfalls mit jeweils zwei
verschiedenen Listen an. Komplettiert wurde der Reigen mit der PdA, der Piratenpartei,
den SD, dem Alpenparlament und einer Einerliste. 

Wie in zahlreichen anderen Kantonen wurde auch im Kanton Bern eine
Listenverbindung auf der linken Seite vereinbart – allerdings nur zwischen SP und GP,
also ohne die PdA. In der Mitte schlossen sich die BDP, die GLP, die CVP und die EVP
zusammen. Die SVP verband sich mit dem Alpenparlament (AP), einer Gruppierung aus
dem Berner Oberland, die von ehemaligen Schweizer Demokraten organisiert wird. In
der Presse wurde gemutmasst, dass die Verbindung der SVP mit dem etwas dubiosen
Partner ein Freundschaftsdienst sei, weil sich das AP jeweils hilfreich beim Sammeln
von Unterschriften für SVP-Initiativbegehren zeige. Ganz rechts verbanden sich die EDU
und die SD. Keine Verbindung ging die FDP ein. 
Die Wahlen in Bern verhiessen auch deshalb Spannung, weil der Kanton einen Sitz
weniger zugesprochen erhielt als noch bei den Wahlen 2011. Im Vorfeld der Wahlen
wurde darüber spekuliert, welche Partei diesen Sitz am ehesten verlieren würde. Am
verletzlichsten schienen die Grünen, die ihren 2011 eroberten dritten Sitz einem
Überhangsmandat verdankten. Erschwerend kam für die GP hinzu, dass zwei ihrer drei
Mandate erst kürzlich neu besetzt worden waren. Aline Trede (gp, BE) hatte die in die
Berner Stadtregierung gewählte Franziska Teuscher (BE, gp) 2013 ersetzt und Christine
Häsler (gp, BE) war gar erst seit 2014 für Alec von Graffenried (gp, BE) nachgerutscht.
Häsler wurde gleichzeitig auch als  Ständeratskandidatin portiert; somit – so mutmasste
die Presse – sollten ihre Chancen verbessert und ihre nur kurze Erfahrung im Parlament
wett gemacht werden, damit der dritte Sitz der Grünen verteidigt werden könne. Für
Wirbel um die GP hatte zudem die Nicht-Nomination des ehemaligen Zuger
Nationalrates Jo Lang geführt, der mittlerweile in Bern wohnte. Zittern musste auch die
BDP, die bei den kantonalen Wahlen 2014 zu den grossen Verliererinnen gehört hatte
und grosse Wählerverluste hinnehmen musste. Nicht wenige vermuteten, dass dies die
BDP auch bei den eidgenössischen Wahlen mindestens einen Sitz kosten werde. Auch
die Bürgerlich-Demokraten hatten zudem kurz vor Legislaturende noch einen
Mandatswechsel zu verzeichnen: Heinz Siegenthaler (bdp, BE) war Ende 2014 für Ursula
Haller (bdp, BE) nachgerutscht. Für die bei den Grossratswahlen erfolgreiche SVP
könnte sich das fehlende Mandat ebenfalls negativ auswirken, war sie doch die einzige
Partei, die gleich zwei Rücktritte verkraften musste. Rudolf Joder (svp, BE) durfte wegen
parteiinterner Amtszeitbeschränkung nicht mehr und Jean-Pierre Graber (svp, NR), der
2015 für Hansruedi Wandfluh (svp, BE) nachgerückt war, wollte nicht mehr antreten.
Freilich gingen die meisten Beobachter davon aus, dass die SVP eher wieder zulegen
werde. Für Wirbel sorgte kurz vor den Wahlen der angekündigte Rücktritt zweier SP-
Regierungsräte, der kantonale Ersatzwahlen nötig machte, die für 2016 vorgesehen
waren. Weil durch einen der beiden Rücktritte der so genannte Jurasitz frei wurde,
wurde spekuliert, ob die Besetzung der ersten beiden SVP-Listenplätze mit zwei
Bernjurassiern eine Referenz an den französischsprachigen Kantonsteil darstelle. Für
Schlagzeilen sorgte zudem die Negativkampagne einer aus bürgerlichen Politikern
bestehenden „Interessengemeinschaft Arbeitsplätze im Berggebiet (IG AIB)”, die gegen
die SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen (sp, BE) gerichtet war. Kiener Nellen war
2014 wegen legaler Steuerdeals in den Fokus der Medien geraten. 

Als Wahlsiegerin im Kanton Bern konnte sich die SVP feiern lassen, die einen Sitz
gewinnen und ihren Wähleranteil wieder weit über 30% anheben konnte. Mit den 33.1%
(2011: 29.0%) Wähleranteil und den neun Sitzen (2011: 8) war die Volkspartei in Bern

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
MARC BÜHLMANN
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wieder fast so stark wie vor der Abspaltung der BDP (2007: 10 Sitze und 33.6%). Mit
Manfred Bühler (svp, BE) wurde nach vierjährigem Unterbruch wieder ein Bernjurassier
in den Nationalrat gewählt. Dass dies 2011 erstmals nicht mehr der Fall gewesen war,
hatte einige Diskussionen und Vorstösse um die adäquate Vertretung von sprachlichen
Minderheiten im Nationalrat ausgelöst. Der Sitzgewinn der SVP ging auf Kosten der BDP,
die einen Sitz abgeben musste. Es war just der Sitz des erst jüngst nachgerutschten
Kantonalpräsidenten Heinz Siegenthaler, der damit abgewählt wurde. Die BDP verfügte
neu über 3 Sitze und weiss noch 11.8% der Wählerschaft hinter sich (2011: 14.9%). Zu
den Verlierern gehörten auch die Grünen, die mit der Abwahl von Aline Trede für den
Mandatsverlust des Kantons Bern bezahlten. Der Verlust von 0.9 Wählerprozenten (neu
8.5%) war zu gross, um den Sitz halten zu können. Dass Aline Trede und nicht Christine
Häsler abgewählt worden war, wurde auch auf die – erfolglose – Ständeratskandidatur
von Häsler zurückgeführt. Die restlichen Parteien konnten ihre Sitze mit dem bisherigen
Personal halten: Die SP blieb mit 6 Sitzen und 19.7% Wähleranteil (2011: 19.3%)
zweitstärkste Partei. Auch die FDP (9.3%; 2011: 8.7%), die GLP (6.0%; 2011: 5.3%) und
die EVP (4.3%; 2011: 4.2%) konnten ihre Wählerbasis zwar leicht verbreitern, blieben
aber auf je zwei (FDP, GLP) bzw. einem Mandat (EVP) sitzen. Die GLP musste lange
zittern, bis die Verteidigung dieses zweiten Sitzes unter Dach und Fach war, und die
FDP trauerte mit Blick auf die anderen Kantone einer verpassten Chance nach. Die
Presse mutmasste, dass die Ständeratskandidatur der als eher linksliberal geltenden
Claudine Esseiva (BE, fdp) ein Fehler gewesen sei. Allerdings verteidigte Christa
Markwalder (fdp, BE) ihren Sitz trotz negativer Presse im Vorfeld der Wahlen aufgrund
der so genannten Kasachstan-Affäre relativ souverän. Abgeschlagen waren die EDU
(2.8%) und die CVP (1.8%), die ihre 2007 verlorenen Sitze erneut nicht zurückerobern
konnten. Mit der Abwahl von Aline Trede (gp, BE) wird der Kanton Bern noch von 10
Frauen vertreten (2 SVP, 3 SP, 0 BDP, 1 FDP, 2 GP, 1 GLP, 1 EVP). Die Wahlbeteiligung lag
im Kanton Bern mit 49.1% etwas tiefer als noch vor vier Jahren (50.4%). 14

Obwohl der Kanton Bern aufgrund seines unterdurchschnittlichen
Bevölkerungswachstums bei den Nationalratswahlen 2019 schon zum zweiten Mal in
Folge ein Mandat in der Grossen Kammer abgeben musste, bewarben sich dieses Jahr
deutlich mehr Personen auf einen der verbliebenen 24 Sitze als vor vier Jahren. Unter
den total 651 Kandidierenden waren auch 274 Frauen gemeldet. Damit war der
Frauenanteil ebenfalls höher als 2015 (2019: 42.1%; 2015: 37.4%). Die Anzahl der
Wahllisten stieg von 26 auf 34.

Bei den letzten Nationalratswahlen hatte sich die SVP nach ihrem Sitzgewinn als
Wahlsiegerin feiern lassen können. Je einen Sitz verloren hatten damals die BDP und
die Grünen. Während der vergangenen Legislatur waren die Berner Nationalratssitze
somit wie folgt auf die Parteien verteilt: 9 SVP, 6 SP, 3 BDP, 2 FDP, 2 Grüne, 2 GLP, 1
EVP.  Aufgrund des Mandatsverlustes war schon von Beginn weg klar, dass mindestens
eine Partei einen Sitz verlieren würde. Die beiden Parteien welche im Vorfeld am
stärksten gefährdet schienen, waren die SVP und die BDP. Die Volkspartei hatte 2015
Proporzglück gehabt und den Sitzgewinn nur dank einem Überhangmandat geschafft.
Auf kantonaler Ebene hatte die SVP seither Federn lassen müssen, auch weil sie bei den
Grossratswahlen 2018 drei Sitze verloren hatte. Keine wirkliche Hilfe waren der Partei
die Listenverbindungen – sie verband sich einzig mit der Liste «Gesundheit-Energie-
Natur». Ausserdem musste die Volkspartei einen gewichtigen Abgang verkraften: Der
langjährige Nationalrat Adrian Amstutz wurde Opfer der parteiinternen
Amtszeitbeschränkung. Zwar hatten die SVP-Delegierten eigens eine «Lex Amstutz»
beschlossen, die es erlaubt hätte die Beschränkung in einzelnen Fällen zu lockern. Doch
Amstutz entschied sich trotz dieser Sonderregel, nicht erneut zu kandidieren. Auch die
BDP musste bei den diesjährigen Wahlen auf bekannte Parteigrössen verzichten. Neben
dem Rücktritt von Werner Luginbühl aus dem Ständerat kündigte auch Hans Grunder im
Frühjahr an, im Oktober nicht erneut kandidieren zu wollen. Schon während der
Legislatur war Urs Gasche aus dem Rat geschieden. Ohne ihre langjährigen Zugpferde
musste die BDP um ihre drei Sitze bangen. Die Hoffnungen ruhten im Wahljahr deshalb
vor allem auf Beatrice Simon. Zusätzlich zu ihrer Ständeratskandidatur figurierte die
bekannte Berner Finanzdirektorin auch auf der BDP-Nationalratsliste als
Wahllokomotive. Da in Bern ein Doppelmandat in der kantonalen Regierung und im
nationalen Parlament verboten ist, hätte Simon im Falle eines Einzuges ins
Bundesparlament ihr Regierungsratsmandat abgeben müssen. Da der Posten in der
Regierung gemeinhin als erstrebenswerter angesehen wird, wurde Simon von
politischen Gegnern vorgeworfen, sie täusche die Wähler, denn sie habe gar nicht vor,
eine Wahl in den Nationalrat anzunehmen. Stattdessen habe sie sich nur aufstellen
lassen, um der BDP-Liste zu mehr Stimmen zu verhelfen. Simon beteuerte jedoch, dass

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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sie auch eine Wahl in den Nationalrat annehmen würde. Dies wiederum stiess den
Bürgerlichen sauer auf, da sie dadurch die 2018 mühselig erkämpfte bürgerliche
Mehrheit im Berner Regierungsrat bedroht sahen. Relativ ungefährdet schienen die
sechs Sitze der SP zu sein. Die Sozialdemokraten waren bei den Kantonsratswahlen 2018
als Sieger hervorgegangen (+5 Sitze). Zwar hatte auch die SP einen Rücktritt zu
vermelden – für Margret Kiener Nellen war wegen der Amtszeitbeschränkung Ende der
Legislatur Schluss – doch die national bekannte ehemalige Juso-Chefin Tamara
Funiciello sprang in die Bresche. Auch dieses Jahr führte die SP eine separate Frauen-
und Männerliste. Bisher waren auf beide Listen je drei Nationalratssitze abgefallen.
Doch aufgrund der starken Frauenliste wurde gemutmasst, dass die SP-Frauen ihren
männlichen Kollegen einen Sitz wegschnappen könnten. Die männlichen SP-Vertreter,
allen voran Adrian Wüthrich, der erst während der Legislatur für den verstorbenen
Alexander Tschäppät nachgerutscht war, mussten daher um ihre Wiederwahl bangen.
Obwohl in Bern ein Sitz weniger zu vergeben war, peilten 2019 einige Parteien einen
Sitzgewinn an. Die FDP, ermutigt durch ihre drei Sitzgewinne bei den
Kantonsratswahlen 2018, hatte sich 11 Prozent Wähleranteil und einen dritten Sitz als
Ziel gesetzt. Sie ging dafür aber keine überparteiliche Listenverbindung ein. Die CVP
strebte derweil nach achtjährigem Unterbruch ihre Rückkehr in den Nationalrat an.
Dafür ging sie eine breite Mitte-Verbindung mit den Listen der GLP, EVP, BDP und den
Piraten ein. Als aussichtsreichster CVP-Kandidat galt der Stadtberner
Sicherheitsdirektor Reto Nause. Ebenfalls nach achtjähriger Absenz in die Grosse
Kammer zurückkehren wollte die EDU. Um die dazu nötigen Wählerprozente zu
erreichen, verband sich die EDU mit sechs teilweise recht skurrilen Listen («Schweizer
Demokraten», «Die Musketiere», «Landliste», «Partei der unbegrenzten
Möglichkeiten», «5G ade!» und «JutziPhilipp.com»). Durch dieses breite Bündnis der
Kleinsten wurden der EDU und ihrem Spitzenkandidat Andreas Gafner tatsächlich gute
Chancen für den Einzug in den Nationalrat eingeräumt. Da das Thema der Stunde, die
Klimapolitik, im Wahlkampf allgegenwärtig war, gehörten auch die Grünen und die
Grünliberalen zu den Anwärtern auf einen Sitzgewinn. Beide Parteien wussten national
bekannte Zugpferde in ihren Reihen – die Parteipräsidentin der Grünen Schweiz Regula
Rytz, der Präsident der GLP Schweiz Jürg Grossen und die Co-Präsidentin der
Frauendachorganisation «alliance F» Kathrin Bertschy (GLP). Bei den Grünen hoffte
zudem die bisherige Nationalrätin Aline Trede darauf, dieses Mal den Einzug ins
Parlament auf Anhieb zu schaffen, nachdem sie schon zwei Mal für aus dem Rat
scheidende Parteikollegen nachgerutscht war. Während die GLP in der Mitteverbindung
Unterschlupf fand, verbanden die Grünen ihre Listen mit der SP und der Partei der
Arbeit (PdA).

Der Wahlsonntag brachte unerwartet grosse Verschiebungen. Die grossen Wahlsieger
waren die Grünen und die Grünliberalen. Erstere bauten ihren Wähleranteil gegenüber
2015 um 5.1 Prozentpunkte aus (neu 13.6%) und gewannen zwei Sitze dazu. Neben Rytz
und Trede zogen auch Christine Badertscher und Kilian Baumann in den Nationalrat ein.
Die GLP vergrösserte ihren Wähleranteil um 3.7 Prozentpunkte (neu 9.7%), was für
einen Sitzgewinn reichte. Melanie Mettler schaffte den Einzug ins Parlament zusammen
mit den Bisherigen Grossen und Bertschy. Anders als die CVP, die ihren angestrebten
Wiedereinzug in den Nationalrat verpasste, holte sich die EDU einen Sitz. Ihre Strategie
der Listenverbindungen mit zahlreichen Kleinstgruppierungen war damit aufgegangen.
Zwar verpasste sie die vier-Prozent-Marke ganz knapp, doch sie sicherte sich ein
Überhangsmandat, womit der EDU-Spitzenkandidat Andreas Gafner ins Parlament
einzog. Keine Verschiebungen gab es bei der FDP und der EVP: Die bisherigen Christian
Wasserfallen (FDP), Christa Markwalder (FDP) und Marianne Streiff (EVP) wurden
wiedergewählt. Ein Debakel waren die Wahlen hingegen für die SP, die SVP und die BDP.
Die Sozialdemokraten verloren 2.9 Prozentpunkte ihres Wähleranteils (neu 16.8%) und
dazu gleich zwei Sitze, wobei hauptsächlich die SP-Männer unter die Räder kamen. Von
der Männerliste schaffte einzig Matthias Aebischer die Wiederwahl, Adrian Wüthrich
und Corrado Pardini verpassten ihre Wiederwahl. Die SP-Frauen hielten ihre drei Sitze.
Tamara Funiciello ersetzte Kiener Nellen und zog neben Nadine Masshardt und Flavia
Wasserfallen in die Grosse Kammer ein. Die SVP (-3.1 Prozentpunkte, neu 30.0%)
musste ebenfalls den Verlust von zwei Nationalratssitzen hinnehmen. Zusätzlich zum
Rücktritt von Amstutz wurde noch Manfred Bühler abgewählt. Damit schied der einzige
Vertreter des französischsprachigen Berner Jura aus dem Nationalrat. Für die SVP
verblieben Albert Rösti, Andreas Aebi, Nadja Pieren, Erich von Siebenthal, Erich Hess
und Andrea Geissbühler im Rat. Lars Guggisberg rutschte ausserdem für den Neo-
Ständerat Werner Salzmann in den Nationalrat nach. Den grössten Wähleranteilverlust
(-3.8 Prozentpunkte, neu 8.0%) erlitt die BDP. Trotzdem verlor sie «nur» einen ihrer
drei Sitze. Neben Lorenz Hess schaffte auch Beatrice Simon die Wahl. Nach ihrer
erfolglosen Ständeratskandidatur verzichtete sie allerdings – entgegen ihren

01.01.65 - 01.01.21 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ankündigungen im Wahlkampf – auf ihr Nationalratsmandat und blieb stattdessen
Regierungsrätin. Der Bisherige Heinz Siegenthaler rutschte für sie nach. Die
Zusammensetzung der Berner Nationalratsdelegation lautet somit neu: 7 SVP, 4 SP, 4
GP, 3 GLP, 2 FDP, 2 BDP, 1 EVP und 1 EDU. Die Stimmbeteiligung fiel im Vergleich zu 2015
um 1.7 Prozentpunkte auf 47.4 Prozent. 15

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In der Herbstsession nahmen sowohl der Nationalrat wie auch der Ständerat Kenntnis
vom Bericht der Delegation bei der IPU. Wie jedes Jahr berichtete die Delegation über
die Anlässe und Sitzungen der IPU im Berichtsjahr, an denen Delegationsmitglieder oder
andere Mitglieder der Bundesversammlung teilgenommen hatten. Im Jahr 2019 fanden
die 140. (Doha) und 141. (Belgrad) IPU-Versammlung statt, sowie ein IPU-
Parlamentarierhearing und eine Sitzung des Leitungsausschusses der geopolitischen
Gruppe der «Zwölf plus». Die «Zwölf plus»-Gruppe stellt eine der sechs geopolitischen
Interessengruppen dar, die für die repräsentative Vertretung der Staaten in den IPU-
Exekutivgremien verantwortlich sind. Besonders erwähnenswert war die erneute Wahl
von Nationalrätin Margret Kiener Nellen (sp, BE) in die IPU-Beratergruppe zur
Bekämpfung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus. Da Margret Kiener Nellen
Ende 2019 aus dem Nationalrat ausschied, übernahm Nationalrätin Fehlmann Rielle (sp,
GE) ihr Mandat. 16

BERICHT
DATUM: 17.09.2020
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Face à la lecture des statistiques publiées par la Banque nationale suisse (BNS), Margret
Kiener Nellen (ps, BE) demande un rapport sur l'ampleur et les motifs des
investissements directs suisses dans des paradis fiscaux extraterritoriaux. Ce rapport
devrait ainsi permettre de fixer des objectifs en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent, de corruption, d'évasion fiscale ou encore de financement du terrorisme. En
effet, les chiffres de la BNS indiquent que 177 milliards de francs se trouvaient, fin 2014,
dans des centres financiers extraterritoriaux. Et surtout que ces investissements
directs avaient paradoxalement créés moins de 5000 emplois. Le Conseil fédéral a
proposé de rejeter le postulat. Tout d'abord, il a précisé que le lien entre les
investissements directs et les emplois créés n'était pas forcément limpide car les
sociétés de financement n'avaient logiquement besoin que de peu d'employés par
rapport aux montants investis. Ensuite, il a noté que la Suisse appliquait les normes
internationales dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Le
postulat a été rejeté par 127 voix contre 54. L'objet a été balayé par la majorité
bourgeoise et les partis situés au centre de l'échiquier politique helvétique. 17

POSTULAT
DATUM: 14.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Kapitalmarkt

L'affaire des Panama et Paradise Papers a mis en exergue les stratégies d'évitement
fiscal. Pour lutter contre, Margret Kiener Nellen (sp, BE) a soumis une motion qui
propose l'obligation de déclaration pour les conseils juridiques à une institution sise
en dehors de la Suisse. Le Conseil fédéral recommande le rejet de la motion. Il
conseille d'attendre le 4ème rapport du GAFI et son implémentation dans la loi sur le
blanchiment d'argent (LBA). 
La motion a été classée car elle n'a pas été examinée dans le délai imparti.

MOTION
DATUM: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In seinen Antworten auf die Fragen Schelbert (gp, LU), Kiener Nellen (sp, BE)  und
Teuscher (gp, BE) (Fragen 06.5211 und 06.50322) erklärte der Bundesrat, es gebe keine
gesetzliche Grundlage, um die Spieler an der Fussball-Europameisterschaft 2008 von
der Quellensteuer zu befreien. 18

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 02.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) forderte den Bundesrat auf, Artikel 71 Absatz 3 des
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden umgehend umzusetzen. Dieser besagt, dass für die Steuererklärung und
die dazugehörigen Beilagen für die ganze Schweiz einheitliche Formulare zu verwenden
sind. Der Bundesrat wies darauf hin, dass in diesem Bereich bereits wesentliche
Fortschritte erzielt werden konnten. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 67 zu 108
Stimmen ab. 19

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Nationalrätin Kiener Nellen (sp, BE) verlangte mit einer Motion, dass die Leistungen aus
Kapitalversicherungen der Einkommenssteuer unterstellt werden. Dies betrifft den
Ertragsteil aus dem Vermögensanfall aus rückkauffähigen Kapitalversicherungen und
zwar weil diese gegenüber Leistungen aus der Risikoversicherung privilegiert sind. Der
Bundesrat wies darauf hin, dass eine rechtsgleiche Besteuerung tatsächlich
gleichwertiger Vorsorgeanstrengungen nur im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und
unter Miteinbeziehen der Stempelabgabe auf Lebensversicherungen möglich sei, nicht
aber alleine mit der in der Motion vorgeschlagenen punktuellen Massnahme.
Entsprechend wurde die Motion im Nationalrat abgelehnt. 20

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) und eine Motion Sommaruga (sp, BE) (Mo. 07.3650)
wollten eine Meldepflicht bei unerklärlichem Einkommens- und Vermögenszuwachs
beziehungsweise eine Meldepflicht bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug
einführen. Während erstere den Bundesrat aufforderte, die Steuerbehörden zur
Meldung an die Justizbehörden bei unerklärlichem Einkommens- oder
Vermögenszuwachs von natürlichen oder juristischen Personen zu verpflichten,
verlangte die zweite Motion, dass gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die
sicherstellen, dass bei Nachsteuerverfahren die nichtentrichteten
Sozialversicherungsbeiträge vollständig eingefordert und zu Unrecht bezogene
öffentliche Leistungen zurückgefordert werden können. Die Motion Kiener Nellen
lehnte der Nationalrat deutlich mit 64 zu 115 Stimmen ab. Die Motion Sommaruga
hingegen verfehlte nur knapp die Annahme im Ständerat mit 16 zu 17 Stimmen. 21

MOTION
DATUM: 17.12.2007
LINDA ROHRER

Für grosses Aufsehen sorgten im Berichtsjahr die unerwartet hohen Steuerausfälle im
Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform II. Im Februar 2008 hatte das
Stimmvolk diese Vorlage mit einem Ja-Anteil von 50,5% angenommen. 2011 trat das
Kapitaleinlageprinzip in Kraft. Demnach durften Aktiengesellschaften Dividenden
steuerfrei ausschütten, sofern diese formell als Kapitalrückzahlungen galten. Von
besonderer Bedeutung waren Aufgelder, welche die Aktionäre über den
Aktiennennwert hinaus in eine Firma einbezahlt hatten. Die
Unternehmenssteuerreform sah vor, dass solche Agios rückwirkend bis 1997 geltend
gemacht und in Form von Kapitalrückzahlungen erstattet werden konnten. Zum
öffentlichen Thema wurde das Kapitaleinlageprinzip anfangs Jahr, als verschiedene
börsenkotierte Unternehmen ankündigten, steuerfreie Dividenden auf Basis der neuen
Regelung auszurichten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) gab anfangs März
bekannt, dass Kapitaleinlagen von gegen 200 Milliarden Franken erfasst worden waren.
Bis Dezember stieg dieser Betrag auf 545 Milliarden Franken. Die Unternehmungen
hatten bis Mitte 2012 Zeit, ihre Reserven aus Kapitaleinlagen anzumelden. Die lange
Rückwirkungszeit des Kapitaleinlageprinzips liess hohe Steuerausfälle erwarten, deren
Tragweite allerdings schwierig zu beziffern war. In der Fragestunde des Nationalrates
vom 14. März teilte Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf mit, dass für die
kommenden zehn Jahre mit Mindereinnahmen von 4 bis 6 Milliarden Franken zu
rechnen war, wobei jeweils die Hälfte auf das Konto der Einkommens- und der
Verrechnungssteuer ging. Darüber hinaus räumte der Bundesrat Fehler in seiner
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Kommunikation ein. So sei das Abstimmungsbüchlein nicht vollständig gewesen.
Dennoch verzichtete die Landesregierung darauf, unmittelbare Korrekturen
vorzunehmen.

Die Gegner der Unternehmenssteuerreform äusserten ihren Unmut über die
Steuerausfälle. Angesichts des knappen Ergebnisses an der Urne fühlten sie sich um
einen Abstimmungssieg geprellt. In einer durch die Ratslinke einberufenen
Sondersession ( Ausserordentliche Session 11.9006) scheiterten jedoch sämtliche
Vorstösse, welche die Rückwirkung des Kapitaleinlageprinzips entweder aufheben oder
korrigieren wollten, am Widerstand der SVP, der FDP und einer Mehrheit der CVP.
Vertreter der SP unternahmen zudem den Versuch, auf juristischem Weg eine
Wiederholung der Abstimmung durchzusetzen. Das Bundesgericht wies entsprechende
Klagen der Nationalräte Margret Kiener-Nellen (sp, BE) und Daniel Jositsch (sp, ZH)
zurück, rügte in seinem Urteil allerdings auch die unvollständige Informationspolitik des
Bundesrats. 22

Die aufgrund des Auslaufens der Möglichkeit zur Selbstanzeige obsolet gewordenen
Gesetzesartikel zur straflosen Selbstanzeige im DBG und im StHG seien abzuschaffen,
verlangte Margret Kiener Nellen (sp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Damit
würde auch die Ungerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Steuerzahlenden aufgehoben,
die durch Steueramnestien schlechter «wegkämen» als unehrliche Bürgerinnen und
Bürger, erklärte sie. Diese Meinung teilte eine Mehrheit der WAK-NR nicht und empfahl
mit 19 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zwar seien die Regelungen für
Personen mit Schwarzgeldkonten im Ausland aufgrund des AIA nicht mehr nötig, sie
seien jedoch «durchaus zweckdienlich» bei Personen, die Schwarzgeld auf Schweizer
Konten besitzen, erklärte die Kommissionsmehrheit. Dadurch könne Steuersubstrat
zurückgewonnen werden, das sonst nicht abgeliefert würde. Zudem müssten die
Steuerpflichtigen Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre bezahlen,
betonte die Kommissionsmehrheit. 
In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat die Initiative. Für die
Kommission erläuterte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die bisherige Praxis: Seit Anfang
2010 könnten sich juristische oder natürliche Personen wegen Steuerhinterziehung und
zum Zweck der Steuerhinterziehung begangenen Delikten selbst anzeigen und würden
für diese nicht verfolgt. Hingegen würden Nachsteuern inklusive Verzugszinsen für die
letzten zehn Jahre fällig. Sie betonte, dass aufgrund dieser Nachsteuern und
Verzugszinsen durch die Selbstanzeige «keinerlei Besserstellung gegenüber den übrigen
Steuerpflichtigen» erfolge. Es ginge dabei insbesondere um Personen, die etwas
vergessen hätten zu deklarieren, oder um Konten, die bei Erbfällen aufgetaucht seien,
nicht um «Schwerverbrecher». Mit 118 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative gegen den Willen der geschlossen stimmenden Grünen- und
SP-Fraktionen sowie der EVP-Vertretenden ab. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) forderte den Bundesrat auf, zu Beginn jeder Session
eine Übersicht über behandelte Geschäfte mit Auswirkungen auf den Steuerertrag von
Bund und Kantonen zu publizieren. Nur mit einer solchen Übersicht könne genügend
Transparenz in Bezug auf die zahlreichen Steuervorhaben hergestellt werden. Sowohl
der Ständerat als auch der Nationalrat nahmen die Motion gemäss Empfehlung des
Bundesrates an. 24

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER
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Staatsrechnung

CHF 2.8 Mrd. Überschuss – und trotzdem ist niemand so richtig zufrieden. So kann die
mediale und parlamentarische Reaktion auf die Präsentation der Staatsrechnung 2017
zusammengefasst werden. In der Sommersession 2018 behandelte der Nationalrat die
Staatsrechnung 2017 als Erstrat. Dabei präsentierten Mattea Meyer (sp, ZH) und Jean-
Pierre Grin (svp, VD) die ausführlichen Zahlen: Der Bund schloss das Jahr 2017 mit
ordentlichen Einnahmen von CHF 71.087 Mrd. und ordentlichen Ausgaben von CHF
68.288 Mrd. ab. Dieser gute Abschluss war insbesondere auf höhere Einnahmen als
erwartet zurückzuführen. Die Einnahmen überstiegen die Erwartungen um CHF 2.7 Mrd.
und wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um CHF 3.6 Mrd. oder 5.4 Prozent an – deutlich
stärker als das nominale BIP mit 1.4 Prozent Wachstum. Der Grund dafür lag vor allem in
den überdurchschnittlich hohen Eingängen bei der Verrechnungssteuer, bei der CHF
2.5 Mrd. mehr eingenommen wurden als im Vorjahr und CHF 2 Mrd. mehr als
veranschlagt. CHF 810 Mio. mehr als budgetiert nahm der Bund bei der direkten
Bundessteuer ein, damit sanken die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr jedoch um CHF
113 Mio. Hinzu kamen nichtfiskalische Einnahmen, namentlich die Ausschüttung der SNB
in der Höhe von CHF 568 Mio., sowie ausserordentliche Einnahmen von CHF 177 Mio.
aus Bussen der Wettbewerbskommission und aus Erträgen aus der Swissair-
Nachlassliquidation.
Tiefer als veranschlagt fielen hingegen die Einnahmen der Mehrwertsteuer aus, die zwar
um 2 Prozent auf CHF 22.9 Mrd. angestiegen waren, aber aufgrund des schwachen
Wirtschaftswachstums dennoch CHF 0.4 Mrd. unter den Werten des Voranschlags zu
liegen kamen. Auch die wie üblich stark schwankenden Einnahmen aus den
Stempelabgaben (CHF 2.4 Mrd.) wiesen trotz über 20-prozentiger Zunahme gegenüber
dem Vorjahr CHF 81 Mio. weniger auf, als vorgesehen gewesen war.
Die ordentlichen Ausgaben kamen aufgrund von Budgetunterschreitungen
insbesondere bei der sozialen Wohlfahrt (CHF 333 Mio.), beim Verkehr (CHF 155 Mio.)
sowie bei Bildung und Forschung (CHF 111 Mio.) insgesamt um CHF 380 Mio. unter dem
Voranschlag zu liegen und stiegen im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 2 Prozent an. 

Die Differenz zum Voranschlag, in dem der Bundesrat noch ein Defizit von CHF 250 Mio.
erwartet hatte, erklärte Finanzminister Maurer mit den unerwartet hohen Einnahmen
bei der Verrechnungssteuer. „Der Name „Verrechnungssteuer“ sagt es vielleicht schon
ein bisschen: Es ist die Steuer, bei der wir uns am ehesten verrechnen“, scherzte er in
der Sommersession 2018 in der Nationalratsdebatte. Ein Grossteil der
Verrechnungssteuer stamme aus den Dividendenzahlungen der Unternehmen, die
entsprechenden Rückforderungen könnten die Kantone während fünf Jahren,
Unternehmen während drei Jahren stellen. Um möglichst wenig Negativzinsen bezahlen
zu müssen, hätten die Unternehmen im 2017 ausserordentlich wenig
Verrechnungssteuern zurückgefordert – diese Rückforderungen würden aber zweifellos
noch folgen, betonte Maurer. Entsprechend habe man eine Rückstellung von CHF 2
Mrd. gebildet, ohne welche der Überschuss sogar noch höher ausgefallen wäre. 
Diese Rückstellungen gaben in der FK-NR viel zu reden. Begründet wurden sie damit,
dass durch den starken Anstieg der Einnahmen aus den Verrechnungssteuern, nicht
aber derer Rückforderungen, die finanzielle Lage des Bundes zu positiv dargestellt wird.
Die EFK hatte jedoch die Rechtmässigkeit dieser Rückstellungen angezweifelt, da sie
nicht durch die aktuelle Finanzhaushaltgesetzgebung gedeckt seien. Das EFD erachtete
jedoch Art. 3 des Finanzhaushaltsgesetzes als ausreichende gesetzliche Grundlage für
das Vorgehen und wurde darin von der Mehrheit der FK-NR unterstützt. Die
Rückstellungen wurden jedoch auch in den Medien stark kritisiert. Nationalrätin Mattea
Meyer (sp, ZH) sprach von einem „Buchungstrick“ und unterstellte dem Finanzminister,
damit das nächste Sparprogramm begründen zu wollen. Doch auch von bürgerlicher
Seite kam Kritik: CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) sprach von einem
„Paradigmenwechsel“, FDP-Nationalrat Albert Vitali (fdp, LU) fürchtete sich vor einem
Präjudiz und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) befürwortete zwar das
Vorgehen in diesem Fall, wollte aber die Rechnungslegung nicht generell anpassen. Der
Finanzminister verwies diesbezüglich jedoch auf eine Motion Hegglin (cvp, ZG), mit
deren Annahme das Parlament gefordert hatte, dass die Rechnungslegung soweit wie
möglich die tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wiedergeben soll. Trotz
dieser vorgängigen Kritik unterstützten die meisten Parteien diese Rückstellungen im
Nationalrat. Die CVP, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ), erachte diese Rückstellung zwar als
Umgehung der Schuldenbremse, fordere allerdings schon lange eine „differenzierte
Handhabung der Schuldenbremse“, wobei ihm Margaret Kiener Nellen (sp, BE) für die SP
beipflichtete.
Auf bemerkenswert wenig Kritik stiessen im Nationalrat die von der EFK festgestellten
Fehlbuchungen: 2017 war es bei der Umstellung der EDV zu Abgrenzungsfehlern und
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entsprechend zu Fehlbuchungen gekommen, wodurch die Verrechnungssteuer in der
Finanzierungsrechnung 2017 um CHF 178 Mio. zu hoch angegeben worden war. Vor
allem aber stellte die EFK fest, dass seit 2008 Abschreibungen bei Autobahnen und
Immobilien der Armee in der Höhe von insgesamt CHF 957 Mio. fehlten, wodurch die
Erfolgsrechnungen seit 2008 um insgesamt ca. CHF 500 Mio. (oder um 0.8% des
Anlagevermögens) zu gut dargestellt wurden. Die EFK erklärte entsprechend Vorbehalte
bezüglich der Staatsrechnung. Diese Fehler seien in der Staatsrechnung zu berichtigen
und der Bundesversammlung spätestens mit der Botschaft zur Rechnung 2018 zur
Genehmigung vorzulegen, forderte zudem die Finanzkommission. 
Deutlich virulenter diskutiert wurde stattdessen die Tendenz des Bundes, rot zu
budgetieren und schwarz abzuschliessen, wie es der Tages-Anzeiger formulierte.
Insbesondere Nationalrätinnen und Nationalräte der linken Ratshälfte kritisierten, dass
immer wieder umfassende Kürzungen im Voranschlag vorgenommen würden, welche
sich im Nachhinein als unnötig erwiesen: Auch im Voranschlag 2017 nahm das Parlament
gegen den Willen des Finanzministers Querschnittskürzungen bei Personal und
Informatik in der Höhe von CHF 130 Mio. vor. In einer Mehrheit der bürgerlichen
Wortmeldungen wurde jedoch auf die grossen Projekte mit hohen Kosten hingewiesen,
die 2017 budgetiert, jedoch aufgrund von Volksentscheiden nicht umgesetzt worden
seien – die Rede war allen voran von der Altersvorsorge 2020 und der USR III. Da diese
Projekte momentan im Parlament hängig seien, zukünftig jedoch kommen würden,
würden hohe Kosten anstehen – dem aktuellen Überschuss sei somit nicht zu viel Wert
beizumessen. Sinnbildlich scheint diesbezüglich das Fazit von Franz Grüter (svp, LU) zu
sein: „Wir haben hier ein sehr positives Ergebnis, dürfen uns aber nicht zu fest darüber
freuen.“ 
Einstimmig nahmen der Nationalrat (mit 185 zu 0 Stimmen) – und einige Tage später
auch der Ständerat (mit 39 zu 0 Stimmen) – den Entwurf des Bundesrates zur
Staatsrechnung 2018 an. 25

Voranschlag

Das dem Parlament vorgelegte Budget 2010 sah bei veranschlagten Ausgaben von
60 668 Mio Fr. und Einnahmen von 58 208 Mio Fr. ein Defizit von 2,4 Mia Fr. vor. Diese
dramatische Verschlechterung gegenüber dem Finanzplan 2010 zeigt vor allem die
Konsequenzen der Rezession. Die Ausgaben nehmen um 2,5% zu, dabei werden auch
2010 die Ausgaben für die soziale Wohlfahrt am meisten wachsen (um 1108 Mio oder
+7,1%), jedoch soll auch in den Aufgabengebieten Bildung und Forschung (+384 Mio
oder +6,7%), Landesverteidigung (+325 Mio oder +7,1%) sowie Verkehr (+183 Mio oder
+2,4%) mehr ausgegeben werden. Die grösste relative Erhöhung ist jedoch im Bereich
Wirtschaft vorgesehen (+162 Mio oder +37,4%), dies ist vor allem auf Ausgaben im
Rahmen der 3. Stufe der Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur
zurückzuführen. Der Bundesrat rechnete auch mit geringeren Einnahmen als in den
vergangenen Jahren. Sie gehen im Voranschlag gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mia Fr.
bzw. 3,1% zurück. Diese Mindereinnahmen sind vor allem auf geringere Erträge aus der
direkten Bundessteuer (-1185 Mio oder -6,7%) und der Mehrwertsteuer (-980 Mio Fr.
oder -4,6%) zurückzuführen.

Der Ständerat veränderte in seiner Debatte den bundesrätlichen Entwurf nur wenig.
Einzig in zwei Punkten sprach sich der Rat gegen den ursprünglichen Entwurf aus. So
folgte er seiner Finanzkommission, die den Personalaufwand nicht wie der Bundesrat
um 3,5%, sondern um 2,5% erhöhen wollte. Dem Denkmal- und Heimatschutz bewilligte
er statt der vorgesehenen 21 Mio neu 30 Mio Fr.; dies einem Minderheitsantrag Altherr
(fdp, AR) folgend. Weiter wurden zwei Minderheitsanträge abgelehnt, die eine Erhöhung
der Zuwendungen für die Dopingbekämpfung im Sport um 1 Mio Fr. sowie weitere 25
Mio Fr. für Erdwärmeprojekte gefordert hatten – letzterer scheiterte allerdings nur
knapp mit 19 zu 17 Stimmen. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat alle
aufgelegten Budgetbeschlüsse einstimmig an.

Zu Beginn der Debatte im Nationalrat lagen drei Minderheitsanträge vor. Die Grüne
Fraktion forderte Rückweisung, mit dem Auftrag an den Bundesrat, dem Parlament
aufzuzeigen, wie die Einnahmeausfälle als Folge der Krise und als Folge der
Parlamentsbeschlüsse zu Familienbesteuerung, Ausgleich der kalten Progression und
Mehrwertsteuer im Rahmen des Voranschlags 2010 bewältigt werden könnten. Auch die
SVP-Fraktion stellte einen Antrag auf Rückweisung, diesmal mit dem Auftrag
ausgabenseitig 1,5 Mia Fr. einzusparen. Beide Rückweisungsanträge wurden deutlich
abgelehnt. Der dritte Minderheitsantrag mit Sprecherin Margret Kiener Nellen (sp, BE),
forderte die Erhöhung des Höchstbetrages der Gesamtausgaben als Folge der Krise.
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Auch dieser Antrag fand keine Mehrheit und wurde relativ deutlich abgelehnt. In der
Detailberatung schuf der Nationalrat mehrere Differenzen zum Ständerat. So beschloss
er, am bundesrätlichen Entwurf festzuhalten und den Personalaufwand nicht zu senken.
Eine zweite Differenz entstand mit dem Beschluss, den Posten „Imagekampagne in den
USA“ von Präsenz Schweiz zu streichen. Weiter wurde kein Geld für die Einrichtung
einer zentralen Datenbank im Zusammenhang mit der Einführung der biometrischen
Pässe bewilligt. Auch kürzte der Rat das Budget des EFD um 6 Mio Fr. sowie auch den
Beratungsaufwand des UVEK. Der Nationalrat sprach sich umgekehrt für die Erhöhung
der Mittel der Anti-Doping Stiftung und des Alpinen Museums aus sowie für die
Förderung der Fernwärme mit 25 Mio Fr. In der Gesamtabstimmung nahm der
Nationalrat alle Budgetbeschlüsse an, den Voranschlag 2010 mit 181 zu 7 Stimmen.

Damit ging die Vorlage in die Differenzbereinigung. Hier setzte sich der Nationalrat bei
der zusätzlichen Million für die Anti-Doping Agentur, der zusätzlichen Förderung der
Fernwärme, der Unterstützung des Schweizerischen Alpinen Museums Bern mit
520'000 Fr. sowie der Kürzungen bei der Einführung des biometrischen Passes, der
Gelder für Präsenz Schweiz sowie der Beratungshonorare im UVEK durch. Der Ständerat
konnte sich bei der Kürzung des Personalaufwandes des Bundes durchsetzen. 26

Im Differenzbereinigungsverfahren zum Nachtrag I zum Voranschlag 2017 hielten
sowohl National- als auch Ständerat bis zum Schluss an ihren Entschlüssen fest. Für die
zwei verbliebenen Differenzen wurde entsprechend eine Einigungskonferenz
einberufen, die einen Verzicht auf beide Budgetkürzungen beantragte: Mit 15 zu 8
Stimmen sprach sie sich gegen die Kürzungen bei der Bundesanwaltschaft aus,
einstimmig wurden die Kürzungen beim FISCAL-IT-Projekt abgelehnt. Die
Einigungskonferenz folgte somit in beiden Differenzen dem Ständerat, der dem
Vorschlag entsprechend auch mit 41 zu einer Stimme (keine Enthaltung) zustimmte. Im
Nationalrat äusserte Thomas Aeschi (svp, ZG) als Sprecher der Minderheit der
Einigungskonferenz seine Enttäuschung darüber, dass der Ständerat dem Nationalrat
trotz dessen Einlenken beim FISCAL-IT-Projekt bei den Kürzungen bei der
Bundesanwaltschaft nicht entgegengekommen ist. Margaret Kiener Nellen (sp, BE)
betonte hingegen noch einmal die Wichtigkeit der Bundesanwaltschaft im
internationalen Kontext und in der Terrorismusbekämpfung und bat entsprechend um
Annahme des Vorschlags. Dennoch blieb der Nationalrat bei seiner ursprünglichen
Position und lehnte den Antrag der Einigungskonferenz mit 100 zu 90 Stimmen (keine
Enthaltungen) ab. Da bei Budgetfragen bei Uneinigkeit jeweils der tiefere Betrag zur
Anwendung kommt, setzte sich somit der Nationalrat durch. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in der Wintersession 2018 als
Erstrat. Die Mehrheit der FK-NR hatte entschieden, die Ausgaben im Voranschlag
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um 60 Mio. zu reduzieren. Den grössten Teil
dieser Differenz wollte die Kommission durch Kürzungen in der Höhe von CHF 45 Mio.
bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erzielen;
diese Einsparungen könnten erreicht werden, wenn die aktuelle, sinkende Zahl an
Asylgesuchen berücksichtigt werde, erklärte die Kommission. Zusätzliche Finanzierung
sah die Kommission für das Grenzwachtkorps vor, das mit CHF 2.8 Mio. 44 neue Stellen
finanzieren sollte; dieser Betrag sollte jedoch departementsübergreifend beim Personal
kompensiert werden. 
Daneben lagen 54 Minderheitsanträge vor, von denen die meisten von der SVP- und der
SP-Fraktion stammten und nur vereinzelte erfolgreich waren. Die Stossrichtung dieser
Anträge widerspiegelt sich deutlich in den Voten der Fraktionssprechenden in der
allgemeinen Debatte: Während Franz Grüter (svp, LU) für die SVP «zur Vorsicht im
Umgang mit den Staatsfinanzen» mahnte und wie zahlreiche weitere Votantinnen und
Votanten der bürgerlichen Parteien den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum
des Bundes hervorhob, erachtete Samuel Bendahan (sp, VD) als Vertreter der SP-
Fraktion die aktuelle Situation als Chance für Investitionen in die Zukunft. 
Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in sechs Blöcken. Die SVP bemühte
sich mit ihren Minderheitsanträgen zum Beispiel um Kürzungen oder zumindest um
einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Personalkosten, bei Beratung und
Auftragsforschung über alle Departemente hinweg, beim Bundesamt für Energie, beim
Generalsekretariat des VBS, beim Bundesamt für Kultur oder beim BFS. Nach dem
starken Anstieg in den letzten Jahren brauche es zudem eine «massvolle Dämpfung»
durch eine Plafonierung der Ausgaben für die internationale Zusammenarbeit, beim
EDA und bei der Entwicklungshilfe, erklärte Peter Keller (svp, NW). Zudem wurde eine
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vollständige Streichung des Aufwands des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann gefordert. Alle aufgezählten Anträge wurden abgelehnt.
Die Mitglieder der SP-Fraktion beantragten in ihren Minderheitsanträgen, auf die
Querschnittskürzungen beim Sach- und Betriebsaufwand, welche die Mehrheit der FK-
NR vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Weitere Anträge auf zusätzliche Finanzierung
oder auf einen Verzicht auf Reduktion wurden unter anderem im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, beim Funktionsaufwand des Gleichstellungsbüros, beim
BSV-Globalbudget oder beim Verteidigungsbudget gestellt. Philipp Hadorn (sp, SO)
beantragte, die Zahlen für die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
auf die neue Formel des SEM zu stützten, anstatt die aktuellen Zahlen des laufenden
Jahres zu verwenden. Bereits in der Debatte zum Voranschlag 2017 hatte die FK-NR
darauf verzichtet, die neu entwickelten Kennzahlen zu verwenden. Schliesslich
beantragte eine Minderheit Meyer (sp, ZH), die zusätzlichen Stellen für das
Grenzwachtkorps ohne Kürzungen bei anderen Departementen zu verwirklichen. Auch
diese Anträge scheiterten allesamt. Erfolgreich waren die Anträge der SP hingegen
bezüglich Bildung und Forschung. Hier reichte die SP-Fraktion acht Anträge ein, mit
denen das Budget in Übereinstimmung mit dem Mitbericht der WBK-NR wieder dem
Niveau der BFI-Botschaft 2017-2020 angepasst werden sollte. Umstritten war dabei vor
allem die Frage, ob diese neuen Beträge in Übereinstimmung mit der Motion Dittli (fdp,
UR; Mo. 16.3705) teuerungsbereinigt seien, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
argumentierte, oder ob dadurch die Teuerungsbereinigung, die
departementsübergreifend vorgenommen worden war, im Bildungsbereich wieder
rückgängig gemacht werde, wie Finanzminister Maurer beteuerte. Bis auf einen wurden
alle Anträge betreffend das WBF angenommen. 
Anträge erfolgten auch durch Mitglieder der übrigen Fraktionen, auch sie waren jedoch
grösstenteils erfolglos. Angenommen wurde jedoch ein Minderheitsantrag Bigler (fdp,
ZH), der den Funktionsaufwand der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) verglichen
mit dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.97 Mio. kürzen wollte. Der Bundesrat
hatte den Funktionsaufwand um 10 Prozent aufgestockt, damit die EFK ihren
Personalbestand um 10 Vollzeitstellen ausbauen kann. Die EFK ist laut
Finanzkontrollgesetz das oberste Aufsichtsorgan des Bundes und überwacht unter
anderem die finanzielle Führung der Bundesverwaltung. Sie sei mit den
Untersuchungen und Prüfungen unter anderem bezüglich der Bürgschaften für
Hochseeschiffe, der Ruag und dem Mandat der Finanzdelegation zur Governance der
Arbeitslosenversicherung überlastet, hatte die EFK erklärt. Der Antragssteller warf
diesbezüglich jedoch die Frage auf, ob man wirklich eine «eigentliche
Überwachungsbehörde» wolle. Mit dem bisherigen Personalbestand sei ein
«priorisiertes Controlling» durchaus möglich, zumal es der EFK – mit Verweis auf die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III und zur Debatte zu den
Waffenexporten – bereits jetzt möglich sei, «kaum gesetzeskonforme Stellungnahmen
zu politischen Geschäften abzugeben». Albert Vitali (fdp, LU) betonte als Vizepräsident
der Finanzdelegation (FinDel) die einstimmige Unterstützung Letzterer für den Antrag
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auf mehr Ressourcen für ihre Kontrolltätigkeit.
Diskussionen zum Rollenverständnis und zur Kommunikation der EFK seien nicht im
Rahmen der Budgetdebatte vorzunehmen; die FinDel werde dies mit der EFK in Kürze
diskutieren. Mit 111 zu 77 Stimmen setzten sich die SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP-
und der CVP-Fraktion sowie ein Mitglied der BDP-Fraktion durch und verwarfen die
Erhöhung. 
Erfolgreich war auch ein Antrag Gschwind (cvp, JU) für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags für das Alpine Museum Schweiz  2019 sowie in den Finanzplanjahren. In
der Antwort auf die Interpellation Engler (cvp, GR; Ip. 18.3543) habe der Bundesrat die
Bedeutung des Museums anerkannt, argumentierte Gschwind. Nun solle die
Vernetzungsarbeit nicht nur mit CHF 250'000, sondern zusätzlich mit CHF 530'000
unterstützt werden. 

«Mit dem Budget werden die Finanzen gesteuert», betonte Heinz Siegenthaler (bdp, BE)
im Rahmen der Budgetdebatte. Dass dies nicht ausschliesslich der Fall ist, liegt am
neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB), das die Steuerung der
Verwaltungseinheiten durch eine Kombination aus Globalbudgets und
Leistungsinformationen im Rahmen des Voranschlags und des Finanzplans erlaubt. So
erfreuten sich die Sollwerte, die im Rahmen der Planungsgrössen im Voranschlag
festgelegt werden können, in betreffendem Jahr grosser Beliebtheit. Die Mehrheit der
Finanzkommission schlug vor, als neues Ziel für die Bundeskanzlei eine Überprüfung der
ausserparlamentarischen Kommissionen festzulegen. Die Bundeskanzlei solle diese
Kommissionen anhand der Kriterien «ausgewiesene Notwendigkeit» und «effektiv
nachgewiesene Subsidiarität» beurteilen und ihre Anzahl im nächsten Jahr um
mindestens 10 Prozent reduzieren. Allgemein kritisierte Heinz Siegenthaler dieses
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Vorgehen deutlich: Verwaltungsakte seien nicht Aufgabe der Finanzpolitik, erklärte er.
In diesem Falle komme hinzu, dass die Bundeskanzlei – wie auch Finanzminister Maurer
betonte – diesbezüglich gar keine Entscheidungskompetenz habe und dieses Ziel daher
gar nicht erreichen könne. Dennoch folgte der Nationalrat dem Mehrheitsantrag und
stimmte der Sollgrösse mit 106 zu 88 Stimmen gegen den Widerstand von SP, Grünen,
BDP und der Mehrheit der CVP zu. 
Ebenso umstritten war die Frage, ob die durchgeführten Personalbeurteilungen in der
Bundesverwaltung zukünftig als Sollwert einer Normalverteilung folgen müssen, wie es
die FK-NR forderte. Thomas Weibel (glp, ZH) erklärte das Anliegen zwar für
unterstützungswürdig, kritisierte aber die «Hauruck-Übung» der Kommission. Barbara
Gysi (sp, SG) kritisierte die «komische Forderung», gemäss der man gleich viele
schlechte wie gute Mitarbeitende haben müsse. Auch hier waren die Proteste jedoch
nicht von Erfolg gekrönt, mit 118 zu 76 Stimmen stimmte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag der Kommission zu. 
Schliesslich schlug die Finanzkommission mit 16 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor, es
dem SEM als Ziel aufzuerlegen, bis zum 31. Dezember 2020 ein
Rückübernahmeabkommen mit Eritrea abzuschliessen. Während Kommissionssprecher
Thomas Müller (svp, SG) die Meinung vertrat, man müsse – wie im Fussball – mit einer
«klaren Zielsetzung in den Match gehen», um zu gewinnen, hielt Alois Gmür (cvp, SZ) im
Namen der Minderheit fest, dass dieses Ziel «völlig aus der Luft gegriffen» sei. Eritrea
habe noch mit keinem Land ein solches Abkommen abgeschlossen. Zudem sei nicht
klar, welche Konsequenzen ein Nichterreichen des Ziels habe. Mit 99 zu 92 Stimmen
setzten sich die geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen mit Unterstützung
je eines Mitglieds der CVP und der BDP auch hier durch. 
Doch nicht nur die bürgerliche Mehrheit der FK-NR, auch Mitglieder der SP-Fraktion
beabsichtigten die Nutzung des Instruments der Sollwerte: Eine Minderheit Kiener
Nellen (sp, BE) wollte die eidgenössische Steuerverwaltung über die Planungsgrössen in
zwei Anträgen dazu verpflichten, sowohl für die Verrechnungssteuer als auch für die
Mehrwertsteuer mehr Steuerinspektionen vor Ort vorzunehmen. Beide Anträge fanden
jedoch nur bei den Mitgliedern der SP, der Grünen und der EVP Unterstützung. 

Nach dreitägiger Debatte verabschiedete die grosse Kammer den Voranschlag 2019 mit
126 zu 60 Stimmen (bei 7 Enthaltungen). Wie bereits im Jahr zuvor lehnte die Mehrheit
der SVP-Fraktion das Budget ab. Der Voranschlag beinhaltete in dieser Version einen
Überschuss von CHF 1.209 Mrd. und einen strukturellen Überschuss von 915 Mio., wies
also um CHF 54 Mio. höhere Ausgaben auf als die Version des Bundesrates und um CHF
121 Mio. höhere als die Version der FK-NR. 28

Im Differenzbereinigungsverfahren zum Voranschlag 2019 gelang es den beiden Räten,
bis auf eine Position alle Differenzen zu bereinigen. Der Nationalrat kam bis zum
Schluss des Differenzbereinigungsverfahrens dem Ständerat bei den Differenzen zur
Landwirtschaft, zum Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung, beim
Zivildienst und beim Sach- und Betriebsaufwand in den Finanzplanjahren entgegen –
bezüglich des Sach- und Betriebsaufwands im budgetierten Jahr hatte zuvor der
Ständerat eingelenkt. Auch sämtliche beabsichtigten Änderungen der Sollwerte gab der
Nationalrat auf. Der Ständerat folgte seinerseits dem Nationalrat bei den von der
grossen Kammer vorgeschlagenen Kürzungen bei der Sozialhilfe für Asylsuchende,
vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge und bei der Erhöhung der Beiträge an
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung. Beim BAG wollte der Nationalrat
den Funktionsaufwand, mit dem der Beizug von externen Sachverständigen finanziert
wird, um CHF 1.4 Mio. oder 9 Prozent des gesamten Funktionsaufwandes kürzen. Trotz
verschiedenster Wortmeldungen gegen diese Änderung – unter anderem auch durch
den Finanzminister, der die Aufstockung der Position durch den Bundesrat als
«Quittung für Hunderte von Vorstössen und Programmen zur Überwachung, die Sie
fordern» bezeichnet hatte –, lenkte der Ständerat diesbezüglich ein. Das BAG erhielt
folglich CHF 1.4 Mio. weniger, als vom Bundesrat veranschlagt. 
Nicht einig wurden sich die Räte einzig bezüglich der beantragten Aufstockung des
Globalbudgets der Finanzkontrolle. Während der Ständerat mit Verweis auf ihre
ausgewiesene Notwendigkeit einstimmig auf der Aufstockung beharrte, wurde das
Thema im Nationalrat mehrfach diskutiert. Insbesondere Barbara Kiener Nellen (sp, BE)
und Heinz Siegenthaler (bdp, BE) machten sich im Namen der Minderheit für eine
Aufstockung stark: Der Mehraufwand der EFK sei erwiesen, die EFK reduziere
gleichzeitig ihren Sach- und Betriebsaufwand um CHF 240'400 und die
Stellenaufstockung werde sich selber finanzieren, argumentierten sie. Als wahren
Grund für die Ablehnung der Aufstockung vermuteten sie jedoch eine «Trötzelei»
(Siegenthaler), «Retourkutsche» (Kiener Nellen) oder «Strafaktion» (beide) gegen
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unliebsame Botschaften der EFK. Dem widersprachen verschiedene Mitglieder der SVP-
und der FDP-Fraktion: Franz Grüter (svp, LU) erklärte für die SVP, die 108 Vollzeitstellen
reichten für die EFK aus. Albert Vitali (fdp, LU) hingegen schloss eine Aufstockung nicht
gänzlich aus. Er argumentierte, dass die FDP Aufstockungen erst zustimmen würde,
nachdem das Rollenverständnis der EFK geklärt sei. 
In der Folge wurde für diese letzte Differenz eine Einigungskonferenz einberufen. Darin
setzte sich der Ständerat mit seiner Absicht durch, den Aufwand wie vom Bundesrat
beantragt um CHF 1.97 Mio. zu erhöhen. Im Nationalrat wies Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH)
noch einmal darauf hin, dass seine Minderheit keinen Ausbau wolle, es aber in erster
Linie nicht um den Betrag gehe, sondern um die «Grundsatzfrage, welche Art von
Finanzkontrolle wir wollen und welche Art von Finanzkontrolle wir nicht wollen».
Mit 113 zu 64 Stimmen (9 Enthaltungen) liess sich die grosse Kammer auch in der
Abstimmung zum Vorschlag der Einigungskonferenz nicht von ihrer ursprünglichen
Meinung abbringen und lehnte den Vorschlag ab. Die ablehnenden Stimmen stammten
von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie von den fast geschlossen
stimmenden FDP- und CVP/EVP-Fraktionen. Der Ständerat nahm den Vorschlag der
Einigungskonferenz mit 33 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Damit erhielten die
von beiden Räten vor der Einigungskonferenz gefundenen Kompromisse Gültigkeit; da
bei den in der Einigungskonferenz abgelehnten Positionen aber der tiefere Wert
verwendet wird, wurde das Globalbudget der EFK zumindest vorläufig nicht
aufgestockt. 29

Finanzausgleich

Im März 2019 beriet die FK-NR das Bundesgesetz über den Finanz- und
Lastenausgleich (FiLaG) und entschied mit 13 zu 10 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), die
bis zu CHF 280 Mio. pro Jahr, welche gemäss bundesrätlicher Botschaft für den
soziodemografischen Lastenausgleich hätten eingesetzt werden sollen, gleichmässig auf
den soziodemografischen und den geografisch-topografischen Lastenausgleich zu
verteilen. Gemäss Medienberichten hatte Thomas Egger (csp, VS), Direktor der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Berggebiet, dreizehn Anträge zur
Besserstellung der Bergkantone eingereicht, von denen aber nur dieser eine
angenommen wurde. Dieser Mehrheitsantrag der Kommission warf in den Medien
einigen Wellen: Es wurde befürchtet, dass dadurch das «fragile Bauwerk», wie der St.
Galler Regierungsrat und Präsident der KdK Benedikt Würth (SG, cvp) den Kompromiss
zum Finanzausgleich bezeichnete, gefährdet würde. 
Dazu kam es Anfang Mai 2019 in der Sondersession jedoch nicht. Mit 158 zu 26 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat deutlich für einen Minderheitsantrag
von Mattea Meyer (sp, ZH) aus und stimmte dem vom Ständerat angenommenen
bundesrätlichen Vorschlag zu. Zustimmung fand die Version der Kommissionsmehrheit
lediglich bei Vertreterinnen und Vertretern der Bergkantone (insbesondere der Kantone
Wallis und Bern) aus den Fraktionen der SVP, SP und CVP/EVP. 
Zwei Differenzen zum Ständerat schuf der Nationalrat jedoch: Er fügte dem Gesetz eine
Koordinationsbestimmung zur STAF und eine Ziffer zur Berücksichtigung der
Ergänzungsbeiträge bei der Berechnung der Mindestausstattung hinzu. Weitere
Minderheitsanträge, zum Beispiel zur Senkung des maximalen Ressourcenpotenzials pro
Kopf auf 85 Prozent (Minderheit Keller; svp, NW), zur Erweiterung der Kennzeichen für
eine hohe soziodemografische Belastung (Minderheit Bendahan; sp, VD), zu einem
Einbezug der Berichterstattung zum Finanzausgleich in die Staatsrechnung (Minderheit
Kiener Nellen; sp, BE) oder zu einer möglichen Weiterführung der temporären
Abfederungsmassnahmen über das Jahr 2025 hinaus (Minderheit Bourgeois; fdp, FR)
waren hingegen allesamt erfolglos. 30
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Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Mit 93:73 Stimmen verwarf der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Kiener
Nellen (sp, BE) im Vorprüfungsverfahren, welche die durch das Entlastungsprogramm
2003 bis Ende 2008 sistierte Wohnbauförderung mit zinslosen Darlehen in städtischen
Gebieten wieder aufnehmen wollte. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Die grosse Kammer überwies eine Motion Schwander (svp, SZ), welche bezüglich der
Rückforderung der Verrechnungssteuer die Gleichstellung von Miteigentümer- mit
Stockwerkgemeinschaften verlangt. Verworfen wurde eine parlamentarische Initiative
Kiener Nellen (sp, BE) betreffend Vorkaufsrecht für Mieterinnen und Mieter von
Wohnungen. 32

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Erfolg hatte Kiener Nellen (sp, BE) mit einer Motion, die den Bundesrat aufforderte,
Budget und Finanzplan des Bundesamtes für Sport (Baspo) ab 2007 um mindestens 10
Mio Fr. zu erhöhen, damit – in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für
Gesundheit (BAG) – Umsetzungsprojekte zur Bewegungs- und Sportförderung sowie zur
Förderung einer gesunden Ernährung für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren
realisiert werden können. Die Motionärin machte geltend, es gebe zahlreiche Hinweise
darauf, dass ausreichend Bewegung und Sensibilisierung für eine gesunde Ernährung im
Kindesalter einer sportlichen Betätigung und einer ausgewogenen Lebensweise auch im
Erwachsenenalter Vorschub leisten können. Trotz des unbestrittenen Handlungsbedarfs
war der Bundesrat jedoch der Ansicht, dass Umsetzungsprogramme für Kinder und
Jugendliche nicht isoliert zu betrachten, sondern in einen gesamtheitlichen Kontext zu
stellen sind, weshalb er Ablehnung dieser sehr eng gefassten Motion beantragte. Der
Nationalrat war aber der Auffassung, Prävention habe gerade in einem frühen
Entwicklungsstadium einen ganz hohen Stellenwert, weshalb er die Motion mit 118 zu 56
Stimmen an den Ständerat überwies. Abgelehnt wurde hingegen eine Motion Zisyadis
(pda, VD) (Mo. 04.3779) auf Übernahme der Diätberatung bei Jugendlichen durch die
obligatorische Krankenversicherung, da der BR geltend machte, anders als bei
Erwachsenen sei im Kinder- oder Jugendalter der Nutzen einer Beratung nicht
wissenschaftlich nachgewiesen 33

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat änderte eine vom Nationalrat überwiesene Motion Kiener Nellen (sp, BE),
die den Bundesrat aufforderte, Budget und Finanzplan des Bundesamtes für Sport
(Baspo) ab 2007 um mindestens 10 Mio Fr. zu erhöhen, damit Umsetzungsprojekte zur
Bewegungs- und Sportförderung sowie zur Förderung einer gesunden Ernährung für
Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren realisiert werden können, ab. Die kleine
Kammer beauftragte den Bundesrat, die Arbeit am Massnahmenpaket „Ernährung und
Bewegung“ bis Ende 2008 abzuschliessen unter besonderer Berücksichtigung der
Bewegungs- und Sportförderung sowie der Förderung einer gesunden Ernährung von
Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren. 34

MOTION
DATUM: 11.06.2008
LINDA ROHRER

Eine vom Ständerat im Vorjahr abgeänderte Motion Kiener Nellen (sp, BE), die den
Bundesrat aufforderte, Budget und Finanzplan des Bundesamtes für Sport (Baspo) ab
2007 um mindestens 10 Mio Fr. zu erhöhen, damit Umsetzungsprojekte zur Bewegungs-
und Sportförderung sowie zur Förderung einer gesunden Ernährung für Kinder im
Alter von fünf bis zehn Jahren realisiert werden können, wurde auch vom Nationalrat
gutgeheissen. 35

MOTION
DATUM: 24.09.2009
LINDA ROHRER
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Berichtsjahr verwarf der Nationalrat eine Motion Maury Pasquier (sp, GE), die eine
Kampagne zur Sensibilisierung der Frauen für politische Fragen forderte. Ebenfalls
abgelehnt wurde eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) (Mo. 07.3375), mit der gesetzliche
Anpassungen verlangt wurden, um eine angemessene Vertretung der Geschlechter bei
den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der eidgenössischen Gerichte zu
gewährleisten. 36

MOTION
DATUM: 20.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Überwiesen hat der Nationalrat im April ein Postulat Kiener Nellen (sp, BE) zur
Frauenförderung in technischen und naturwissenschaftlichen Lehrgängen und
Berufen. Der Bundesrat wurde damit aufgefordert, Lösungsvorschläge zu präsentieren,
wie die Untervertretung von Mädchen und Frauen in den erwähnten Berufsgruppen in
Zusammenarbeit mit den Kantonen bekämpft werden könnte. Bei den Beratungen im
Nationalrat sprachen sich die gesamte SVP-Fraktion sowie einige Politiker aus den CVP-
und FDP-Fraktionen gegen den Vorstoss aus. Nationalrat Bortoluzzi (svp, ZH) wehrte
sich gegen eine staatliche Einflussnahme auf die Berufswahl; solange der Zugang zu den
Berufen allen unabhängig vom Geschlecht zustehe, seien weitere Massnahmen unnötig.
Dennoch fand das Postulat eine Mehrheit von 102 zu 68 Stimmen. 37

POSTULAT
DATUM: 14.04.2011
ANITA KÄPPELI

Menschen mit Behinderungen

Das Parlament behandelte im Berichtsjahr eine Motion Kiener Nellen (sp, BE), welche
die Einhaltung der Frist zur Anpassung von öffentlichen Bauten und Fahrzeugen an die
Bedürfnisse von Behinderten forderte. Grund des Begehrens war das Vorhaben der
Landesregierung, aus Spargründen die Anpassungsfrist um 15 Jahre zu verlängern.
Nationalrätin Kiener Nellen kritisierte diesen Plan, da er die Eingliederungsbemühungen
von behinderten Personen untergraben würde. Der Nationalrat folgte ihrer
Argumentation knapp und nahm die Motion mit 97 zu 93 Stimmen an. Sämtliche
Gegenstimmen stammten aus dem bürgerlichen Lager. Der Ständerat folgte dem Erstrat
und stimmte der Motion ebenfalls zu. 38

MOTION
DATUM: 21.12.2011
ANITA KÄPPELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Mittelschulen

Nachdem der Ständerat 2005 ein Postulat Fetz (sp, BS) überwiesen hatte, das die
Prüfung von Massnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in den MINT-Studienfächern
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) forderte, behandelte der
Nationalrat im Berichtsjahr ein ähnliches Anliegen Kiener Nellen (sp, BE), das eine
höhere Frauenquote in den Naturwissenschaften an Mittelschulen anstrebt. Die im
Postulat geforderte Situationsanalyse war bereits 2009 unter anderem durch
Nationalrat Bortoluzzi (svp, ZH) bekämpft und die Diskussion in der Folge verschoben
worden. Auch zwei Jahre später sprach sich dieser dafür aus, die
geschlechterspezifischen Unterschiede in der Berufswahl zu akzeptieren und er verbat
sich jegliche Einflussnahme des Staats auf den Berufswahlprozess. Mit Billigung des
Bundesrats und gegen den Willen der SVP und knapp der Hälfte der FDP-Fraktion nahm
die Grosse Kammer den Vorstoss in der Frühlingssession des Berichtsjahrs jedoch
deutlich an. 39

POSTULAT
DATUM: 14.04.2011
SUZANNE SCHÄR
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Ins Visier der "Weltwoche" und in der Folge auch zahlreicher anderer Medien geriet die
Berner SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen. Die "Weltwoche" machte die
Steuerausweise der letzten paar Jahre der in Bolligen (BE) wohnhaften Sozialdemokratin
publik. Im Steuerausweis 2011 wurde für Kiener Nellen und ihren Ehemann ein
steuerbares Vermögen von CHF 12,35 Mio. und kein steuerbares Einkommen
ausgewiesen. Dies sei zwar nicht illegal, so die Weltwoche, allerdings würde Kiener
Nellen seit Jahren gegen Superreiche vorgehen, die sich mit legalen
Steuerschlupflöchern bereicherten – nicht zuletzt sei sie eine der vehementesten
Kritikerinnen von Bundesrat Schneider-Ammann gewesen, der mit legalen Deals Steuern
gespart hatte. Zwar räumte Kiener Nellen rasch ein, einen Fehler gemacht zu haben.
Das steuerbare Einkommen von null erkläre sich aus dem gesetzlichen Steuerabzug
durch den Einkauf ihres Mannes in die Pensionskasse. Auf lange Sicht fallen so sogar
mehr Steuern an, was die Genossin zumindest vom Vorwurf der Steuerersparnis
enthob. Es blieb allerdings die Frage, ob die Glaubwürdigkeit der Nationalrätin gelitten
haben könnte. In der Sonntagspresse wurde ihr Doppelmoral vorgeworfen. Der "Blick"
wollte sogar wissen, dass sich in der Kantonalpartei Widerstand gegen eine erneute
Kandidatur Kiener Nellens für die Nationalratswahlen 2015 manifestiere. 40
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DATUM: 05.11.2014
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